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§ 103 AußStrG
 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Hat eine auskunftsp,ichtige Person ihre P,icht grob schuldhaft nicht erfüllt, so kann sie das Gericht auf Antrag nach

billigem Ermessen zum Ersatz der dadurch entstandenen zusätzlichen Verfahrenskosten verp,ichten. Hierauf ist der

Auskunftspflichtige im Auskunftsersuchen hinzuweisen.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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